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Vollendung von Basel III – neue 
Verfahren zur Ermittlung der RWA

Thilo Kasprowicz  / Jenny Poschmann

Nach Jahren intensiver Diskussion wurde 

im Dezember 2017 die Einigung zur Voll-

endung der Basel-III-Reformen verkündet. 

Die damit einhergehende Reform der An-

sätze zur Berechnung risikogewichteter 

Aktiva (RWA) ist für Banken nicht nur mit 

Aufwänden bei der Umsetzung, sondern 

auch mit weitreichenden Herausforde-

rungen und strategischen Implikationen 

verbunden. Durch die Reform, die von ei-

nigen auch „Basel IV“ genannt wird, wer-

den sich für viele Geschäftsmodelle Aus-

wirkungen ergeben, unabhängig davon, 

ob Banken aktuell interne Modelle oder 

Standard ansätze nutzen. 

Verstärkte Komplexität der Regulierung

In den letzten 30 Jahren zeigt sich bei der 

Evolution von Basel I zu Basel IV eine ver-

stärkte Komplexität der Regulierung. Dies 

hat für die Banken eine Vielzahl regula-

torischer Restriktionen bei der Geschäfts-

ausweitung zur Folge. Zahlreiche Steue-

rungskennziffern bezüglich Kapital, Liqui-

dität und Verschuldung sind in der 

Banksteuerung zu berücksichtigen. Nach 

der Gestaltung des Nachkrisen-Basel-III-  

Rahmens im Jahr 2010 verfolgte der Base-

ler Ausschuss für Bankenaufsicht zuletzt 

das Ziel, einen Kompromiss zwischen Ein-

fachheit, Risikosensitivität und Vergleich-

barkeit der Kapitalansätze zu erzielen.

Mit Basel IV strebt der Ausschuss eine wei-

tere Verbesserung der Widerstandsfähig-

keit des Bankensystems an. Unmittelbar 

nach der Finanzkrise lag der Fokus zu-

nächst auf der Stärkung von Qualität und 

Quantität der Eigenkapitalbasis und somit 

auf dem Zähler der aufsichtsrechtlichen 

Eigenkapitalquote. Ebenso waren neben 

verschiedenen Kapitalpuffern die Einfüh-

rung einer Verschuldungsgrenze und 

zweier neuer Liquiditätsstandards (Liqui-

dity Coverage Ratio und Net Stable Fun-

ding Ratio – LCR und NSFR) zentrale As-

pekte von Basel III.

Mit der Vollendung von Basel III lag der 

Schwerpunkt auf dem Nenner der Kapi-

talquote – den Eigenkapitalanforderun-

gen und der Bemessung der Risikopositi-

onen einer Bank insbesondere im Kredit-, 

Markt-, Kontrahenten- und operatio-

nellen Risiko der Säule 1. Zudem wird es 

eine bis zuletzt in ihrer Höhe kontrovers 

diskutierte Kapitaluntergrenze (Output-  

Floor) für die Begrenzung von Entlas-

tungseffekten interner Modellanwender 

geben. Für das operationelle Risiko und 

das sogenannte CVA-Risiko werden inter-

ne Modelle sogar nicht mehr zugelassen.

Während neue Vorschläge für die 

RWA-Ermittlung bei Markt- und Kontra-

hentenrisiken sowie Verbriefungen schon 

in den letzten Jahren vorgelegt wurden, 

wird der methodische Rahmen nunmehr 

auch für Kredit-, CVA- und operationelle 

Risiken und die Verschuldungsgrenze  

(Leverage Ratio) abgerundet. Darüber hi-

naus hat der Baseler Ausschuss zeitgleich 

ein Diskussionspapier zum Umgang mit 

Forderung an Staaten, Zentralbanken 

und sonstige öffentliche Stellen veröf-

fentlicht, welches jedoch nur den Auftakt 

einer noch ausstehenden tiefgreifenden 

Diskussion darstellt.

Senkung der RWA-Variabilität als Ziel 

Die Finalisierung der Nachkrisenreformen 

des Baseler Ausschusses zielt letztlich da-

rauf ab, die Variabilität der RWA über 

die Banken hinweg zu reduzieren und 

gleichzeitig an einem risikosensitiven 

Rahmenwerk festzuhalten. 

Zu unterscheiden sind hier akzeptierte 

Variabilitäten aufgrund einer risikosensi-

tiveren Abbildung unterschiedlicher Ge-

schäfts- und Risikoprofile und solche, die 

aufgrund unterschiedlicher Auslegungen 

und Umsetzungen der Vorgaben unbe-

absichtigt sind.

Zunächst kann die Variabilität der RWA 

durch risikobasierte Faktoren erklärt 

werden. Diese werden als wünschens-

wert angenommen, da sie mit einem risi-

kosensitiven Rahmenwerk harmonieren. 

Der größte Teil der Variabilität kann 

durch solche Faktoren erklärt werden. 

Dies sind unter anderem der relative An-

teil von verschiedenen Aktivposten, die 

Zusammensetzung der Aktiva innerhalb 

der einzelnen Forderungsklassen, indivi-

duelle Produkt- und Kundenstrukturen, 

unterschiedliche Marktbedingungen, der 

generelle regulatorische Rahmen sowie 

die zugrunde liegenden Geschäfts- und 

Risikostrategien. 

Jedoch zeigten internationale und euro-

päische Studien auch, dass Unterschiede, 

die sich aus unterschiedlichen Bankprak-

tiken und methodischen Entscheidungen 

sowie Abweichungen in der Regulierung 

und Aufsichtspraxis ergeben, die beo-

bachtete Variabilität der RWA erheblich 

beeinträchtigen. 

Diese praxisbezogenen Faktoren stellen 

eine vielfältige Gruppe dar und gelten 

als problematisch. Der Baseler Ausschuss 

sowie die europäischen Bankenaufseher 
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vertreten zwar grundsätzlich die Auffas-

sung, dass interne Modelle zur Schätzung 

der RWA in den letzten Jahren ihre Vali-

dität bewiesen haben und schlagen vor, 

bei risikosensitiven Kapitalquoten zu 

bleiben. Der Baseler Ausschuss ist den-

noch der Meinung, dass Abweichungen, 

die sich aus solchen praxisbezogenen 

Faktoren ergeben, das Vertrauen in risi-

kosensible Kapitalquoten untergraben 

und so zu einer Grundsatzdiskussion über 

interne Modelle geführt haben. 

Vertrauensbildende Maßnahmen

Das Vertrauen soll durch verschiedene 

vorgeschlagene Maßnahmen wieder her-

gestellt werden. Dazu gehört in Europa 

insbesondere der Review aller internen 

Modelle durch die EZB beziehungsweise 

EBA in den nächsten Jahren (TRIM). Die 

Standardsetzer verfolgen dabei einen 

mehrdimensionalen Ansatz zur Reduzie-

rung der übermäßigen RWA-Variabilität. 

Der Ansatz umfasst alle drei Säulen des 

Baseler Akkords:

–  Säule-1-Standards: Entwicklung von auf -

sichtsrechtlichen Vorschlägen zur Ver-

besserung der standardisierten, nicht 

modellbasierten Ansätze zur Berech-

nung der Eigenkapitalanforderungen, 

die auch die Grundlage für Untergren-

zen (Floors) und Benchmarks bilden, 

Überprüfungen von Modellie rungs prak-

tiken, die Bereitstellung zusätzlicher 

Leitlinien und die Überprüfung der Kali-

brierung der Leverage Ratio als nichtri-

sikosensitiven „Backstop“;

–  Säule-2-Überwachung: Anwendung har -

monisierter Leitlinien für eine einheit-

liche Zulassung und Überwachung in-

terner Modelle, Sicherstellung einer 

ordnungsgemäßen Umsetzung der 

Maß nahmen durch die Überwachung 

der Ergebnisse von Analysen zur RWA-  

Variabilität;

–  Säule-3-Offenlegungsstandards: signifi-

kante Stärkung der Offenlegungsanfor-

derungen im Zusammenhang mit Risi-

kogewichten (sowohl bei Standardan-

sätzen als insbesondere auch bei 

internen Modelle), um mehr Vergleich-

barkeit und Transparenz zu erzielen.

Nach Inkrafttreten von Basel III – umge-

setzt in Europa durch die CRR – wurden 

bereits neue Baseler Vorschläge unter an-

derem zum Umgang mit Markt- und 

Kontrahentenrisiken sowie Verbriefun-

gen und der NSFR vorgelegt. Diese sind 

in Europa entweder bereits umgesetzt 

oder Gegenstand der Konsultation einer 

CRR II. Das im Dezember 2017 verabschie-

dete Reformpaket beinhaltet dagegen 

vor allem die Überarbeitung der Kapi-

talansätze für Kredit-, CVA- und operati-

onelle Risiken sowie Anpassungen an der 

Leverage Ratio. 

Kreditrisiken

Die veröffentlichten Anpassungen zielen 

zunächst auf eine höhere Risikosensitivi-

tät des Standardansatzes (KSA) ab. Dem 

Ziel wird vor allem durch die differen-

zierte Behandlung der Forderungsklassen 

Rechnung getragen. Dabei erfolgt nicht 

mehr nur die Differenzierung nach der 

Art des Schuldners sondern auch nach 

dem Zweck der Finanzierung. Eine ge-

sonderte Behandlung erhalten gedeckte 

Schuldverschreibungen, Spezialfinanzie-

rungen und Forderungen an kleine und 

mittlere Unternehmen. Gegenüber den 

vorherigen Konsultationen ist der Baseler 

Ausschuss der Kreditwirtschaft in zahl-

reichen Aspekten entgegengekommen. 

Gegenüber dem Status quo der Regulie-

rung bedeutet dies für viele Banken je-

doch weiterhin eine Schlechterstellung. 

Im Einzelnen werden die Forderungs-

klassen an die IRBA-Forderungsklassen 

angeglichen und diverse Risikogewichts-

spannen und -ermittlungsmethoden an-

gepasst. Zum Beispiel bei nicht extern ge-

rateten Institutspositionen kann dies eine 

deutliche Erhöhung der Risikogewich-

tung zur Folge haben. Ferner wird die 

Forderungsklasse Unternehmen zukünf-

tig in herkömmliche Unternehmensforde-

rungen und Spezialfinanzierungen auf-

geteilt. Für Spezialfinanzierungen gelten 

deutlich höhere Risikogewichte als  

bislang. Die resultierenden Risikogewich-

ten variieren zwischen 20 Prozent und 

150 Prozent bei Vorliegen eines Emissi-

onsratings. Andernfalls werden die For-

derungen in Abhängigkeit von der Art 

der Spezialfinanzierung und gegebenen-

falls des Stadiums bei Projektfinan zie-

rungen mit einem Risikogewicht zwi-

schen 80 Prozent und 130 Prozent ge-

wichtet.

Weitreichende Veränderungen sind bei 

der Behandlung von Immobilienfinanzie-

rungen vorgesehen. Hier kann im Wohn-

und Gewerbebereich weiterhin eine Art 

Splitting-Verfahren angewendet werden, 

wenn die Rückzahlung des Kredites nicht 

allein von einem Cashflow der Immobilie 

abhängig ist. Ansonsten kommt dem 

Loan to Value (LTV) besonderes Gewicht 
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damit einhergehenden Änderungen der Ansätze 
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zu. Zur Berechnung der LTV-Quoten wird 

auf den noch ausstehenden Kreditbetrag 

und den vorsichtig ermittelten Immobili-

enwert zurückgegriffen. In Abhängigkeit 

von der LTV-Quote kann gegenüber den 

bestehenden Regelungen für Wohn- (ak-

tuell 35 Prozent auf den besicherten Teil) 

und Gewerbeimmobilien (aktuell 50 Pro-

zent) insgesamt eine Erhöhung der Risi-

kogewichte eintreten. Dies hängt vom 

Ausmaß der Besicherung und vom Kre-

ditnehmer ab.

Die Anwendbarkeit externer Ratings 

wurde nun zwar nicht abgeschafft, wie 

zunächst vorgeschlagen, sondern ange-

passt und um eine sogenannte Due-Di-

ligence-Anforderung ergänzt. Diese ver-

pflichtet die Institute, externe Ratings vor 

Verwendung intern zu validieren und mit 

angemessener Sorgfalt mindestens jähr-

lich zu überprüfen, ob diese das tatsäch-

liche Risiko widerspiegeln. Zwar ist die 

Notwendigkeit interner Kreditrisikoein-

schätzung nicht neu und bereits seit Län-

gerem in den MaRisk verankert, jedoch 

gab es bislang keinen zwingenden Zu-

sammenhang zur regulatorischen Eigen-

kapitalanforderung im KSA der Säule I.

Einschränkung des IRB-Ansatzes

Der Baseler Ausschuss hat den auf inter-

nen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) ei-

ner grundlegenden Revision unterzogen. 

Die erste Änderung betrifft die Einschrän-

kung des Anwendungsbereiches auf be-

stimmte Forderungsklassen. Sowohl der 

Basis-IRB als auch Fortgeschrittenen-IRB 

dürfen nicht mehr auf Beteiligungen an-

gewendet werden. Für Forderungen an 

Banken und andere Finanzinstitute sowie 

große Unternehmen darf nur noch der 

Basis-IRB anwendet werden. Die zweite 

wichtige Änderung besteht in der Einfüh-

rung von Untergrenzen (Input-Floors) auf 

Parameterebene für die noch zulässigen 

IRBA-Forderungen insbesondere in Bezug 

auf die Ausfall- und Verlustquoten bei Pri-

vat- und Unternehmenskunden. 

Eine dritte Änderung besteht in qualita-

tiven Vorgaben unter anderem für die  

Aspekte Zuverlässigkeit der Modellschät-

zungen, Anwendung von Rating-Syste-

men, Nutzung von Daten, Reduktion der 

RWA-Schwankungen sowie die Anglei-

chung nationaler Sonderregelungen.

Neben diesen Änderungen, die analog 

dem KSA gegenüber der Konsultation 

von vielen Erleichterungen geprägt sind, 

sind die bereits erfolgten neuen Vorga-

ben der EBA an die IRBA-Anwender zu 

nennen. Sie führen bereits heute zu um-

fassenden organisatorischen, prozessu-

alen und methodischen Arbeiten am 

IRBA. In vier Phasen wurden auf europä-

ischer Ebene bereits detaillierte Anforde-

rungen an die IRB-Zulassungsverfahren, 

die Ausfalldefinition, die Parameter-

schätzung sowie die Kreditrisikominde-

rung erlassen oder geplant. Diese sind bis 

Ende 2020 umzusetzen und sollen einen 

europäischen Beitrag zur Wiederherstel-

lung von Vertrauen in die Anwendung 

interner Modelle leisten. 

Reduktion auf einen Ansatz  

bei operationellen Risiken

Beim operationellen Risiko wird ein neu-

er Standardansatz, der für mehr Ver-

gleichbarkeit der RWA sorgen soll, alle 

bisher bestehenden Ansätze zur Be-

rechnung der Kapitalanforderungen aus 

operationellen Risiken ersetzen. Die Ver-

wendung des auf einem internen Modell 

basierenden fortschrittlichen Messan-

satzes (AMA) soll entfallen. Die Berech-

nung der relevanten Eigenkapitalanfor-

derungen setze sich zukünftig aus dem 

Geschäftsindikator und einer internen 

Verlustkomponente zusammen. 

Nach dem neuen Ansatz erfolgt die Be-

rechnung eines neuen Geschäftsindika-

tors additiv aus einer Zins, Leasing- und 

Dividendenkomponente, einer Dienstleis-

tungskomponente und einer Finanzkom-
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ponente. Die Ertragssituation einer Bank 

soll so differenzierter erfasst werden. Im 

Gegensatz zur Berücksichtigung eines 

Dreijahresdurchschnitts der Nettoertrags-

größen, wird in den neuen Standardan-

satz der Dreijahresdurchschnitt jeder ein-

zelnen Ertragskomponente eingehen. 

Somit wirken sich negative Ergebnisse 

nicht mehr günstig auf die Eigenkapi-

talanforderungen aus.

Neben dem Geschäftsindikator wird für 

große Institute noch eine Verlustkompo-

nente zur Steigerung der Risikosensitivi-

tät definiert, die in einem Multiplikator 

für interne Verluste mündet. Der Verlust-

multiplikator wird aus den institutsspezi-

fischen, historisch beobachteten Verlust-

daten operationeller Risiken errechnet. 

Hierbei wird von den Instituten grund-

sätzlich eine zehnjährige Verlusthistorie 

gefordert. Auch an diesem Rahmen ha-

ben sich gegenüber der Konsultation 

zahlreiche Erleichterungen ergeben. Zu-

dem hat der nationale Aufseher das Er-

messen, auf die Verlustkomponente zu 

verzichten.

Höhere Komplexität auch im 

Standardansatz für CVA-Risiken

CVA-Risiken umfassen negative Änderun-

gen der Wiederbeschaffungskosten bei 

Derivaten, wenn sich zum Beispiel die Bo-

nität des Kontrahenten ändert. Das neue 

Rahmenwerk hierfür sieht zwei Ansätze 

vor, den Basisansatz (BA-CVA) und den 

Standardansatz (SA-CVA). Die Berech-

nung der Eigenkapitalanforderung nach 

dem BA-CVA erfolgt nach einer standar-

disierten Formel mit dem ausfallbe-

drohten Betrag für Kontrahentenrisiken 

sowie der effektiven Restlaufzeit als Ein-

gangsgrößen. Während BA-CVA ähnlich 

wie der bisherige Standardansatz einen 

konservativ kalibrierten und verhältnis-

mäßig einfach umzusetzenden Ansatz 

darstellt, handelt es sich bei dem SA-CVA 

um einen auf Sensitivitäten und einem 

Varianz-Kovarianz-Modell basierenden 

Ansatz. Seine Verwendung setzt eine Ab-

nahme durch die Aufsicht voraus.

Im Vergleich zum BA-CVA wirkt sich der 

SA-CVA entlastend auf die Kapitalunter-

legung für CVA-Risiken aus. Insbesondere 

für Banken, deren Derivategeschäft ma-

teriell durch die Unterlegung aus CVA-Ri-

siken betroffen ist, empfiehlt es sich, die 

Anwendung dieses Ansatzes in Erwägung 

zu ziehen. Da für CVA-Hedges im SA-CVA 

keine Einschränkungen auf Produkttypen 

vorgegeben werden, entstehen Möglich-

keiten einer Optimierung der Kapitalan-

forderung im Einklang mit der ökono-

mischen CVA-Steuerung. Da SA-CVA im 

Kontext des risikoartenübergreifenden 

„Output-Floor“ als Standard ansatz und 

nicht als internes Modell geführt wird, 

wird eine Kapitalersparnis im Vergleich 

zum BA-CVA nicht begrenzt.

Nur Banken mit einem Derivatevolumen 

von nicht mehr als 100 Milliarden  Euro 

können auf beide Ansätze verzichten 

und stattdessen für CVA-Risiken den Be-

trag aus dem Standardansatz für Kontra-

hentenrisiken ansetzen.

Umstrittene Untergrenze

Kapitaluntergrenze (Output-Floor): Um 

die Vergleichbarkeit der Kapitalanforde-

rungen zu gewährleisten, wird nicht nur 

die Verwendung interner Modelle auf be-

stimmte Bereiche eingeschränkt. Allen 

Banken, die interne Verfahren nutzen, 

wird außerdem auferlegt, dass die Kapi-

talanforderungen auch nach dem jewei-

ligen Standardansatz zu ermitteln sind. 

Die Gesamtkapitalunterlegung wird da-

bei über einen Output-Floor an die Stan-

dardansätze gekoppelt. 

Diese Untergrenze stellt sicher, dass die 

RWA bei Nutzung interner Modelle zu-

künftig einen bestimmten Prozentsatz, 

der sich nach den Standardansätzen erge-

benden Kapital an forderungen, nicht un-

terschreiten. Dies bedeutet de facto eine 

Begrenzung der RWA-Entlastungsmög-

lichkeiten durch die Verwendung inter-

ner Modelle.

Die Festlegung der Höhe der Untergren-

ze schien in den Verhandlungen über ei-

nen Kompromiss lange einer Einigung im 

Wege zu stehen. Letztere wurde von den 

europäischen Bankenaufsehern zuletzt 

mit dem damit verbundenen Festhalten 

an einem international akzeptierten Ord-

nungsrahmen höher gewichtet als ein 

gegebenenfalls niedrigerer Floor. Nach 

einer Übergangsregelung zwischen 2022 

und 2027 wird der Output-Floor bei 72,5 

Prozent liegen. Dies bedeutet, dass die 

maximale Ersparnis durch interne Model-

le auf 27,5 Prozent der Kapitalanforde-

rungen nach Standardansätzen be-

schränkt ist. Im Falle von Instituten, die 

von der umfassenden Nutzung interner 

Modelle Gebrauch machen, ist zu erwar-

ten, dass sich die Gesamtkapitalanforde-

rungen somit spürbar erhöhen. 

Herausforderungen für die Banken 

Das geplante Reformpaket soll einheit-

lich zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. 

Dies gilt auch für die zuletzt wieder er-

öffnete Diskussion über die Behandlung 

der Marktrisiken im Handelsbuch. Nahe-

zu alle Methoden zur Ermittlung der Ei-

genmittelanforderungen von Risiken ver-

ändern sich sowohl bei Standardverfah-

ren als auch internen Modellen. 

Die stärkere Ausrichtung auf die Risi-

kosensitivität der Ansätze wird sich un-

mittelbar auf die Produkte, Portfolios 

und auch Geschäftsfelder der Institute 

auswirken. Dabei müssen sowohl Han-

dels aktivitäten als auch Prozesse über-

dacht und neu gestaltet werden. Weiter-

hin stellen die neuen Ansätze auch eine 

Herausforderung an das Datenmanage-

ment und die IT-Architektur dar. 

Höhere Kapitalanforderungen

Insgesamt ist zu erwarten, dass die über-

arbeiteten Standards die RWA vieler Ban-

ken erhöhen. Dennoch hängt das kon-

krete Ausmaß stark von institutsindividu-

ellen Faktoren wie dem Geschäftsmodell 

beziehungsweise der Kunden- und Forde-

rungsstruktur ab. Somit kann ein zusätz-

licher Kapitalbedarf nicht pauschal abge-

leitet werden, sondern nur auf Basis indi-

vidueller Auswirkungsanalysen ermittelt 

werden. Auswirkungsanalysen des Baseler 

Ausschusses beschränkten sich auf Kredit- 

und operationelle Risiken und eine Aus-

wahl internationaler Großbanken. 
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Auswirkungen sind vor allem bei Banken 

zu erwarten, die interne Modelle zur Be-

rechnung des Kreditrisikos nutzen, wenn 

für diese der Fortgeschrittenen-IRBA be-

schränkt oder durch strengere Parameter 

und Floors für Input-Parameter ange-

passt werden muss. Vor dem Hinter-

grund, dass interne Modell nicht mehr 

auf alle Portfolios angewendet werden 

können, sind bei Banken weiterhin auch 

die Zusammensetzung der Portfolios so-

wie deren Preisgestaltung zu überprü-

fen. Die regulatorischen Eigenkapital-

kosten werden sich teilweise deutlich 

verändern und zu einer angepassten Ge-

schäftssteuerung unter Risiko-/Ertrags-

aspekten führen.

Auch Anwender des Kreditrisikostan-

dardansatzes mit starker Ausprägung des 

Geschäfts mit Gewerbeimmobilien, Spe-

zialfinanzierungen oder nicht extern  

gerateten Instituten können negativ be-

troffen sein. Hier werden Banken die 

konkrete Produktausgestaltung hinsicht-

lich beispielsweise der Besicherung oder 

letztlich den Abbau nichtstrategischer 

Portfolios überprüfen müssen. Banken, 

die derzeit von der Verwendung des 

AMA für operationelle Risiken profitie-

ren, sowie Banken mit hohen Kosten für 

Verlustfälle im Privat- und Firmenkun-

dengeschäft in den letzten Jahren wer-

den zukünftig auch durch den neuen 

Standardansatz für operationelle Risiken 

betroffen sein.

Implementierungskosten

Neben der Auswirkung auf die Kapi-

talanforderungen wird auf die Banken 

eine Reihe von Aufwänden für die Um-

setzung der neuen Standards zukommen. 

Dies betrifft unter anderem:

–  Weiterentwicklung interner Modelle 

zur Einhaltung der neuen Standards, 

insbesondere bei erheblich geänderten 

Modellvorschriften, sowie Umsetzung 

zahlreicher prozessualer und strukturel-

ler Anforderungen im Bereich der Kre-

dit- und Marktrisiken;

–  Sicherstellung, dass korrekte Daten 

fristgerecht zur Verfügung stehen, da-

mit Banken in der Lage sind, die not-

wendigen Berechnungen nach den 

neuen Standards durchzuführen (unter 

anderem deutlich detailliertere Daten 

zu Krediten, Kreditnehmern und Sicher-

heiten); 

–  Entwicklung neuer oder überarbeiteter 

Meldesysteme und Prozesse, um die er-

forderlichen Berechnungen durchzu-

führen – unter anderem für Banken, 

die einen modellbasierten Ansatz an-

wenden, um ebenfalls parallel zu be-

rechnen, wie ihre Kapitalanforderun-

gen unter dem Standardansatz wären.

Weitere aufsichtsrechtliche 

Anforderungen

Bei der Lösung dieser Implementierungs-

probleme werden Banken zudem noch 

weitere, damit verknüpfte Projekte be-

rücksichtigen müssen, wie zum Beispiel 

die Maßnahmen der Banken zur Umset-

zung der Anforderungen an eine bessere 

Risikodatenaggregation, der besseren Da-

tenqualität und Überleitbarkeit von Da-

ten sowie weitere Infrastrukturprojekte 

zu Daten und Technologien im Rahmen 

weiterer Automatisierung und Standardi-

sierung. Banken werden die erforder-

lichen Ressourcen zur Erfüllung all dieser 

Implementierungsanforderungen in den 

nächsten Jahren einplanen und in einem 

integrierten Zeitplan berücksichtigen 

müssen.

Neben den zu erwartenden höheren Ka-

pitalanforderungen und aus Basel IV  

resultierenden Implementierungskosten 

müssen Banken auch weitere aufsichts-

rechtliche Änderungen in ihrem breite-

ren Zusammenhang berücksichtigen. 

Selbst wenn Banken nun in der Lage sein 

sollten, vor dem Hintergrund höherer 

aufsichtsrechtlicher Sicherheit zu planen, 

führt die Vielschichtigkeit parallel verlau-

fender Prozesse dennoch zu erheblichen 

Kosten und hoher Komplexität.

So hat die EU-Kommission das Reformpa-

ket zur CRR II/CRD V im November 2016 

auf den Weg gebracht, um diese Stan-

dards – voraussichtlich nicht vor Ende 

2020 – umzusetzen. Dies betrifft bereits 

Teile der RWA-Kalkulation, aber auch 

Anforderungen an Großkredite, NSFR, 

Leverage Ratio und das Vorhalten be-

rücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

im Rahmen des Abwicklungsregimes. Fer-

ner stehen Banken sich ständig ändernde 

quantitative und qualitative Stresstestan-

forderungen bevor, eine kontinuierlich 

steigende Anzahl tatsächlicher und po-

tenzieller Makroaufsichtsmaßnahmen so-

wie die ständige Weiterentwicklung von 

Kapital- und Liquiditätsanforderungen 

der Säule II (SREP).

Weiterhin werden Verhaltens- (Conduct) 

und andere Anforderungen zur Begren-

zung nichtfinanzieller Risiken gegenüber 

Kunden und Gegenparteien in Privat- 

und Firmenkundenmärkten verschärft. 

Dies betrifft in vielen Ländern strengere 

Regeln zu Geldwäsche und Bekämpfung 

von Terrorismusfinanzierung, strengere 

Standards zum Marktmissbrauch und 

neue Vorschriften zu Offenlegung und 

Verkaufspraktiken im Privatkundenge-

schäft. Aufsichtsbehörden messen der 

Corporate Governance, dem Manage-

ment von Zinsänderungsrisiken und der 

Risikokultur von Banken eine wesentlich 

größere Bedeutung bei. Diese Themen 

sind neben dem Outsourcing Schwer-

punkte der jüngsten MaRisk-Novelle. 

Über die Zukunft nachdenken

Es gibt außerdem auch eine stärkere auf-

sichtsrechtliche Konzentration auf die 

Machbarkeit und Nachhaltigkeit der Ge-

schäftsmodelle von Banken, insbesonde-

re in Europa. Es ist noch nicht absehbar, 

welche aufsichtsrechtlichen Maßnahmen 

dies letztlich zur Folge haben wird, aber 

fordern die Aufsichtsbehörden (sowie 

Anteilseigner und Marktanalysten) zu-

nehmend von den Banken, gründlich 

über ihre eigene Zukunft nachzudenken. 

Ein Teil des Drucks von Aufsichtsbehör-

den steht im Einklang mit den eigenen 

Bemühungen der Banken, ihre Profitabi-

lität, ihre Führung, ihre Kultur und ihr  

Risikomanagement zu verbessern, und 

könnte einige überfällige Strategieände-

rungen beschleunigen. Die Überprüfung 

der Folgen von Basel IV ist hierzu nur ein 

wichtiges Element.
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